
 

 

Landesversammlung 2023 der Landesgruppe Rheinland-Pfalz 

(auch nachfolgend benannt als LG-Delegierten- bzw. Mitgliederversammlung) 

 

Informationen zur Einreichung von Anträgen 

 

Alle Anträge, siehe § 9 Abs.2 der LG-Satzung, müssen schriftlich eingereicht und 

ausreichend begründet werden. !Antrag und Begründung sind zu trennen! 

 

Bei Anträgen, die nach Abstimmung durch die JHV der OG weitergereicht werden, ist 

vom Versammlungsleiter oder Protokollführer 

 das Beschlussorgan 

 der Ort 

 das Datum 

 das Ergebnis der Abstimmung 

mit Unterschrift zu bestätigen. 

 

Für Anträge, die zur Bundesversammlung weitergeleitet werden sollen, verwenden Sie 

bitte die Vordrucke des Hauptvereins. Auch als Download auf unserer Homepage 

verfügbar. 

Bitte beachten Sie, dass bei Anträgen zur Satzungsänderung der gewünschte 

Änderungstext zu den jeweiligen Paragraphen in den Anträgen exakt auszuformulieren 

ist. 

Anträge ohne Unterschrift bzw. Bestätigung dürfen nicht behandelt werden.  

 

Die Anträge sind im Original an den LG- Vorsitzenden Herrn Jürgen Oster (Steinstr. 3, 

56379 Singhofen) zu schicken. 

Letzte Frist zur Einreichung ist der 4. Februar 2023 (vorliegend). 


